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Patenschaftsprojekt

Informationen für ehrenamtliche 
Paten 

Das Patenschaftsprojekt des Lernen 
fördern wird ermöglicht durch die 
Finanzierung der Aktion Mensch und findet 
in Abstimmung mit dem jobcenter Kreis 
Steinfurt und dem Integration Point der 
Agentur für Arbeit Rheine statt.

Ebenso kooperieren wir in unserem 
Projekt mit dem örtlichen Netzwerk für 
Flüchtlingsarbeit.

Die enge Zusammenarbeit mit Betrieben 
bietet eine gute Chance für eine erfolg-
reiche Integration in den Arbeitsmarkt.

Information
Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie 
uns an oder wenden Sie sich 
persönlich an Herrn Bolte.

Lernen fördern
Grüner Weg 16 
48565 Steinfurt 
Fon: 02551 9372 - 103 
Fax: 02551 9372 - 146

Ansprechpartner: Detlef Bolte 
E-Mail: bolte@lernenfoerdern.de

www.lernenfoerdern.de

Patenschaftsprojekt
Informationen für 

ehrenamtliche Paten
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Lernen fördern 

Bildung und Teilhabe 

Ziel des Patenschaftsprojektes

• Schulung von Ehrenamtlichen zu

beruflichen Paten

• Zusammenbringen von Geflüchteten

und Ehrenamtlichen

• Bildung von Tandems

• Akquise von Ausbildungs- und

Arbeitsstellen

• Professionelle Begleitung und

Unterstützung

Wir brauchen Sie!

• Menschen aus dem Kreis Steinfurt,

die als ehrenamtliche Paten

Geflüchtete auf ihrem Weg in das

Arbeitsleben unterstützen.

• Betriebe, die motivierte Mitarbeiter

suchen.

• Geflüchtete, die sich auf Deutsch

verständigen können und eine

Ausbildungs- oder Arbeitsstelle

suchen

Ablauf des Projektes

• Informationsveranstaltung

• Schulung zum beruflichen Paten

• Kontaktaufnahme zwischen Geflüchteten
und Ehrenamtlichen (Tandembildung)

• Zusammenbringen von Betrieben,
Geflüchteten und Paten

• Termine zur weiteren Unterstützung und
Begleitung nach Bedarf

Dauer der Mitarbeit im Projekt
3 - 6 Monate, ca. 8 Termine

Wir vermitteln Ihnen …

 interkulturelle Kompetenzen,

 Kenntnisse des dualen Ausbildungs-

systems,

 Kompetenzen zum Erstellen passgenauer

Bewerbungsunterlagen,

 Antworten zu Fragen zum Asyl- und

Ausländerrecht.
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